
   
 
 

  
     

 
 
 

   

 
  

  
 

 
   

      
       

 
   

 
 
 

  
   

   
 

 
 
 

 
  

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	 27.04.2022 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 19.05.2022 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Einführung einer Geschäftsordnung für den Kleingartenbeirat im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf sowie die Festlegung der Mitglieder und Bestimmung der Grundzüge für die 
Arbeitsweise dieses Gremiums. 

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 26.04.2022 beschlossen, 
die BA-Vorlage Nr. 0091/VI der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt. 

Nadja Zivkovic	 Juliane Witt 
Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin	 Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, 

Umwelt- u. Naturschutz, Straßen u. 
Grünflächen 

Anlage 



 
   

    
  

   

    

    

 
 

 
    

 
  

 
  

 

  

   

 
  
  
   

   

   
   

  

  

 
  

 

  

 
 

 
  

 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 19.04.2022 
Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen 
Stellenzeichen: BzStRin StadtUmNatSGA Tel.: 90293-5002 

Vorlage für das Bezirksamt 

- zur Beschlussfassung – 

Nr. 0091/VI 

A.	 Gegenstand der Vorlage: 

Einführung einer Geschäftsordnung für den „Kleingartenbeirat im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf“ sowie die Festlegung der Mitglieder und Bestimmung der Grundzüge 
für die Arbeitsweise dieses Gremiums. 

B.	 Berichterstatter/in: 

Bezirksstadträtin Frau Witt 

C.	 Beschlussfassung 

C.1	 Beschlussentwurf: 

Das Bezirksamt beschließt 
1. die Festlegung der Mitglieder des Kleingartenbeirates Marzahn-Hellersdorf, 
2. die Einführung einer Geschäftsordnung für den Kleingartenbeirat, 
3. die Festlegung der Grundzüge zur Arbeitsweise. 

C.2	 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Kenntnisnahme 
vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen. 

D.	 Begründung: 

Mit BA-Beschluss 67/I vom 20.01.2001 wurde die Gründung des Kleingartenbeirats 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschlossen. Während der VI. Legislatur
periode sind benannte Mitglieder des Beirats teilweise ausgeschieden und müssen 
nachbesetzt werden. Die Einführung einer Geschäftsordnung soll als Leitfaden zur 
Arbeitsweise des Kleingartenbeirates dienen. 

E.	 Rechtsgrundlage: 

§ 1 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 GO BA
 
§§ 15, 36 Abs. 2b,f, Abs. 3 BezVG
 

F.	 Haushaltsmäßige Auswirkungen: 

keine 



  

 

 

 

 
   

    

 

 

  

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen: 

keine 

Juliane Witt 
Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, 
Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen 

Anlage 



   
 

   
 

 
 

  
    

 
   
   
  
  

  
 

 
  
  
  
  
  
  

 
 

 
                     
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin	 Anlage 

1. Mitglieder des Kleingartenbeirates im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

Vertreterinnen und Vertreter des Bezirksamtes 

•	 Bezirksbürgermeister/in, BzBm 
•	 Bezirksstadtrat/rätin für Stadtentwicklung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen und 

Grünflächen, BzStR StadtUmNatSGA 
•	 Leiter/in des Straßen- und Grünflächenamtes, SGA L 
•	 Leiter/in Umwelt- und Naturschutzamt, UmNat L 
•	 Leiter/in Stadtentwicklungsamt, Stadt L 
•	 Sachbearbeiter/in Kleingartenwesen, Grün11 

Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksverbände 

•	 Vorsitzende/r des Bezirksverbandes Berlin-Marzahn der Gartenfreunde e.V. 
•	 Vorsitzende/r des Bezirksverbandes Gartenfreunde Berlin-Hellersdorf e.V. 
•	 Stellv. Vorsitzende/r des Bezirksverbandes Berlin-Marzahn der Gartenfreunde e.V. 
•	 Vorsitzende/r des Kleingartenvereins Dahlwitzer Straße e.V. 
•	 Vorsitzende/r des Kleingartenvereins Kaulsdorfer Busch e.V. 
•	 Schatzmeister/in des Bezirksverbandes Berlin-Marzahn der Gartenfreunde e.V. 

Die jeweiligen Mitglieder können Vertreter benennen. 

2.	 Grundzüge der Arbeitsweise 

Der Kleingartenbeirat tagt in der Regel vierteljährlich und wird durch den amtierenden 
Bezirksbürgermeister oder die amtierende Bezirksbürgermeisterin geleitet. Bei dessen oder 
deren Abwesenheit übernimmt die Leitung die amtierende Bezirksstadträtin für 
StadtUmNatSGA. 
Die Vorbereitung und Protokollführung erfolgt durch das Geschäftszimmer des 
Kleingartenbeirates, welches dem Fachbereich Grün Kleingartenwesen des Straßen- und 
Grünflächenamtes zugeordnet ist. Bei Bedarf können weitere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung zur Unterstützung hinzugezogen werden. 



Anlage zur BA-Vorlage Nr. 0091/VI










	vzb0091a#VI - Einfuehrung_GO_Kleingartenbeirat_und_Festlegung_Mitglieder
	vzb0091b#VI - Anl_Geschaeftsordnung_Kleingartenbeirat_M-H



